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Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Tischvorlage zu
Anlage

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am
28.11.2019 folgenden Beschluss gefasst:

TOP Beratungsgegenstand

1.2 Prüfung Gesamtabschluss 2018, 
Entlastung des Bürgermeisters

Der Rechnungsprüfungsausschuss schließt sich dem Bestätigungsvermerk der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Harzern & Partner, Bornheim vom 18.10.2019 
über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 der Stadt Hennef (Sieg) nach § 59 
Abs. 3 in Verbindung mit § 102 n.F. GO NRW an und empfiehlt dem Rat, einstim
mig, bei einer Enthaltung von Bündnis 90 / Die Grünen, den geprüften Gesamtab
schluss 2018 gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe j GO NRW zu beschließen und den 
Bürgermeister entsprechend zu entlasten.

Des Weiteren empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss dem Rat, den Jahres
fehlbetrag des Gesamtabschlusses 2018 in Höhe von 16.451,49 € gemäß § 96 
Abs. 1 Satz 2 GO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 hat zu keinen Einwendungen geführt.

Auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Gesamt
abschluss 2018 den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun
gen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags
und Finanzlage der Stadt Hennef (Sieg) einschließlich der verselbständigten Auf
gabenbereiche.

Der Gesamtlagebericht steht im Einklang mit dem Gesamtabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage der Stadt Hennef (Sieg) einschließlich 
der verselbständigten Aufgabenbereiche und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffen dar.



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Durch die Ausschussvorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses wurde die 
Stellungnahme gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW in der Sitzung des Rechnungsprü
fungsausschusses am 28.11.2019 unterzeichnet. Sie ist als Anlage beigefügt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig
Bei einer Enthaltung von Bündnis 90 / Die Grünen

Hennef, den 02.12.2019

Schriftführeri 
Anja Wiegel



Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses zu dem Ergebnis der Prüfung 

des Gesamtabschlusses 2018 an den Rat der Stadt Hennef (Sieg)

Der von der Stadt Hennef (Sieg) aufgestellte Gesamtabschluss - bestehend aus der Gesamtbilanz zum 
31. Dezember 2018, der Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2018 sowie dem Gesamtanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - wurde geprüft. Darüber hinaus wurde der Gesamtlagebericht der Stadt 
Hennef (Sieg) für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach der Beurteilung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen

entspricht der Gesamtabschluss 2018 in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen a.F. und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögen- und Finanzgesamtlage der 
Stadt Hennef zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragsgesamtlage für das Haushaltsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
vermittelt der beigefügte Gesamtlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Stadt Hennef. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Gesamtlagebericht in Einklang mit 
dem Gesamtabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Gesamtabschlusses
geführt.

Gemäß § 59 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen wird der Entwurf des 
Gesamtabschlusses zum 31.12.2018 seitens des Rechnungsprüfungsausschusses gebilligt.

Hennef (Sieg), den 28.11.2019

Regina Osterhaus-Ehm

Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Tischvorlage zu top

Anlage Nr.:

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am
28.11.2019 folgenden Beschluss gefasst:

TOP Beratungsgegenstand

1.1 Prüfung Jahresabschluss 2018,
Entlastung des Bürgermeisters

Der Rechnungsprüfungsausschuss schließt sich dem Bestätigungsvermerk der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Harzern & Partner, Bornheim vom 16.08.2019 
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Hennef (Sieg) nach § 59 
Abs. 3 in Verbindung mit § 102 n.F. GO NRW an und empfiehlt dem Rat einstim
mig, bei einer Enthaltung von Bündnis 90 / Die Grünen, den geprüften Jahresab
schluss 2018 gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe j in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Satz 
1 GO NRW festzustellen und den Bürgermeister entsprechend zu entlasten.

Des Weiteren empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss dem Rat, den Jahres
fehlbetrag 2018 in Höhe von 1.894.988,02 € gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW 
durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage abzudecken.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 hat zu keinen Einwendungen geführt.

Auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres
abschluss 2018 den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun
gen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage der Stadt Hennef (Sieg).

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild der Lage der Stadt Hennef (Sieg) und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.



Durch die Ausschussvorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses wurde die 
Stellungnahme an den Rat gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW in der Sitzung am 
28.11.2018 unterschrieben. Sie ist als Anlage beigefügt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig
Bei einer Enthaltung von Bündnis 90 / Die Grünen

Hennef, den 02.12.2019

Anja Wiegel



Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses zu dem Ergebnis der Prüfung 

des Jahresabschlusses 2018 an den Rat der Stadt Hennef (Sieg)

Der von der Stadt Hennef (Sieg) aufgestellte Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für 
das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Einbeziehung der Buchführung- wurde 
geprüft. Darüber hinaus wurde der Lagebericht der Stadt Hennef (Sieg) für das Haushaltsjahr vom 01. 
Januar 2018 bis zum 31.Dezember 2018 geprüft.

Nach der Beurteilung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen

entspricht der Jahresabschluss 2018 in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen a. F. und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt 
Hennef zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2018 bis 
zum 31. Dezember 2018 und
vermittelt der dem Prüfbericht beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Stadt Hennef. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht im Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt.

Gemäß § 59 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen wird der Entwurf des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2018 seitens des Rechnungsprüfungsausschusses gebilligt.

Hennef (Sieg), den 28.11.2019

Regina Osterhaus-Ehm

Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Amt:

Vorl.Nr.:

Datum:

Finanzsteuerung 

F/2019/0234 

02.12.2019

Anfrage
Tischvorlage zu TOP:

Anlage Nr.:

Gremium

Rat

Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

02.12.2019 öffentlich

Tagesordnung

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten; Anfrage der Fraktion Die Unabhängigen vom
19.11.2019

Anfragentext

Nein.

Mit dem 2. NKFWG ist die in den Anlagen des Haushaltsplanes erforderliche Übersicht über 
den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres gemäß § 1 
Abs. 2 Nr. 6 GemHVO in eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 
aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der Ihnen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, 
Gewährverträgen und der Ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte gemäß § 1 
Abs. 2 Nr. 4 KomHVO abgeändert worden.
Für die Stadt Hennef bedeutet dies, dass ab dem Doppelhaushalt 2020/2021 die 
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, aus Transferleistungen und die sonstigen 
Verbindlichkeiten nicht mehr dargestellt werden.
Neu dargestellt wird unter dem reduzierten Ausweis der Verbindlichkeiten im endgültigen 
Doppelhaushalt noch ergänzend nachrichtlich die Haftungssumme aus Bürgschaften (s. 
endgültige Darstellung gemäß Anlage)
Die aus der Übersicht entfallenen Verbindlichkeitsangaben stehen Ihnen aber auch in Zukunft 
zur Verfügung, da sie den Anlagen zum Doppelhaushalt 2020/2021 im Bereich der Bilanz 2018 
auf der Passivseite entnommen werden können.
In der alten Übersicht der Verbindlichkeiten wurden diese Bilanz-Daten aus der letzten Ist- 
Abrechnung dann für den Planungszeitraum lediglich fortgeschrieben, da für den 
Planungszeitraum völlig offen ist, welche Leistungen am Ende des Planungsjahres 
zahlungswirksam offen sind und demzufolge zu einer Verbindlichkeit führen. 
Es sind also trotz Gesetzesänderung keine Information verloren gegangen.



Übersicht überden voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten Stand
am Ende

des Vorvor-jahres 
(2018)

EUR

Voraussichtlicher 
Stand 

zu Beginn 
des Haushalts
jahres (2020)

EUR

Voraussichtlicher
Stand

zum Ende
des Haushalts
jahres (2020)

EUR

Voraussichtlicher
Stand

zum Ende
des Haushalts
jahres (2021)

EUR

1. Anleihen - - - -

2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen 97.668.874 96.043.326 95.530.021 96.898.014
2.1 von verbundenen Unternehmen - - - -
2.2 von Beteiligungen - - - -
2.3 von Sondervermögen - - - -
2.4 vom öffentlichen Bereich - - - -

2.4.1 vom Bund - - - -
2.4.2 vom Land - - - -
2.4.3 von Gemeinden (GV) - - - -
2.4.4 von Zweckverbänden - - - -
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich - - - -
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-

rechnungen . _ _ _

2.5 vom privaten Kreditmarkt 97.668.874 96.043.326 95.530.021 96.898.014
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt - - - -

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung 50.008.640 60.864.206 65.000.000 69.022.385
3.1 vom öffentlichen Bereich - - - 1
3.2 vom privaten Kreditmarkt 50.008.640 60.864.206 65.000.000 69.022.384

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich
kommen *

- - -
- - -

Summe aller Verbindlichkeiten 147.677.514 156.907.532 160.530.021 165.920.399

Nachrichtlich:
Verpflichtungen aus Bürgschaften 94.376.904 87.960.643 82.214.387 77.319.026



I-*
.*

(Bürgerinnen und Bürger für Hennef e.V.)

Frnktionsbiiro: 53775 Hennef. Frankfurter Straße 97. Neues Rathaus. 
I OG. Zimmer 1 04. Telefon: 02242 888208. Telefax: 02242 8S87208 
Im Internet finden Sie uns unter: http: wu w uiiabliaengige-hennef.coin

Herrn Bürgermeister 
Klaus Pipke

Frankfurterstraße 97 
53773 Hennef

Hennef, den 29.11.2019

Betreff: voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Sehr geehrter Herr Bürgenneister,
bitte nehmen Sie folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 
des zuständigen Ausschusses oder des Rates.

Anfrage:
Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten weist in 
den Anlagen zum Haushalt 2019 (Seite 323) einen Stand zu Ende 2019 von 
185.628.722 € aus.
Die gleiche Übersicht für den Doppelhaushalt 2020/21 weist (Seite 359) zu 
Beginn des Haushaltsjahres 2020 einen Stand von 156.907.532 € aus.

Hat die Stadt möglicherweise in einer Sylvester-Lotterie gewonnen? 

Mit freundlichen Grüßen

- Norbert Meinerzhagen -

Vorsitzender Norbert Meinerzhagen. Scheiderwiese 21,53773 Hennef, Tel. 02242/7610 
Deutsche Bank Köln. IBAN DE83370700240438907800


